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Schwerpunkt: Kommunale Liegenschaften

Analysten schätzen, dass deutsche
Kommunen innerhalb der nächsten
fünf Jahre rund eine Million Wohnein-
heiten auf den privaten Markt bringen.
Derzeit erzielt die öffentliche Hand ho-
he Multiples. Aber wie stellt die Kom-
mune nach der Privatisierung sicher,
dass auch sozial schwächere Bürger
eine Wohnung finden? Wohngeld und
der Ankauf von Belegungsrechten 
können aus der Klemme helfen. 

Von Klaus-Hendrik Mester und 

Dr. Winfried Michels

H
aushaltssicherungskonzepte sind
in deutschen Städten und Kom-
munen eher die Regel als die Aus-

nahme. Oft sehen sich die Kommunen so-
gar außerstande, ihre Kernaufgaben zu er-
füllen. Vor diesem Hintergrund ist der Ver-
kauf von Wohnungsbeständen an private
Investoren nicht nur eine willkommene,
sondern häufig sogar eine notwendige
Maßnahme zur Verbesserung der Einnah-
mensituation. Bund, Länder und Kommu-
nen haben sich in den vergangenen sechs
Jahren nach einer Schätzung des Deut-
schen Mieterbundes von über 600.000
Wohnungen getrennt. Damit wechselten in
dem kurzen Zeitraum mehr Wohnungen
der öffentlichen Hand den Besitzer als je
zuvor und spülten Geld in die Not leiden-
den öffentlichen Kassen. 

Hohes Marktpotenzial

Ein Ende des Verkaufsbooms ist noch
nicht in Sicht, denn das Marktpotenzial ist
enorm: Rund 2,7 Millionen Wohnungen
befinden sich im Besitz kommunaler Woh-
nungsunternehmen. Ausländische Investo-
ren haben Deutschland ganz offensichtlich
als strategisches Zielland entdeckt. Deut-
sche Bank Research geht deshalb davon
aus, dass die Begeisterung für deutsche
Wohnimmobilien noch weiter anhalten
wird. Die Analysten prophezeien, dass in
den kommenden fünf Jahren Portfolios mit
einem Gesamtvolumen von rund einer
Million Wohneinheiten auf den Markt
kommen werden. Augenscheinlich ruhen
nach Ansicht der ausländischen Anleger in
den deutschen Immobilienbeständen Effi-
zienz- und Wertsteigerungspotenziale, die

es zu heben gilt. Diese Profitabilität der
Wohnungsbestände sowie ihre langfristi-
gen Perspektiven führen zu einer hohen
Renditeerwartung und damit auch Zah-
lungsbereitschaft seitens der Erwerber.
Darauf setzen auch die Befürworter von
Verkäufen öffentlicher Wohnungsbestän-
de. Sie plädieren für einen zeitnahen Ver-
kauf, um die als recht kurz eingeschätzte
Phase hoher Veräußerungsgewinne auszu-
nutzen und die „stillen Reserven“ zu he-
ben. Als Argument führen sie ins Feld,
dass auf Grund der dramatischen Finanzla-
ge ein dauerhaftes Halten großer Bestände
nicht zu verantworten sei. Ein weiteres
gewichtiges Argument für das Abstoßen
käme noch hinzu: Die Wohnungsmärkte in
Deutschland seien zurzeit relativ ent-
spannt; Wohnungsangebot und Woh-
nungsnachfrage seien – zumindest rein
rechnerisch – ausgeglichen. Die absehba-
ren demographischen Veränderungen wür-
den eher dazu führen, dass die Bevölke-
rung immer „kleiner, bunter und älter“
werde. Wohnungspolitik und Wohnungs-
wirtschaft würden sich deshalb in Zukunft
darum bemühen müssen, Wohnungsleer-
stände zu vermeiden und zielgruppenspe-
zifische Angebote zu schaffen. Für einen
Verkauf spräche letztlich auch, dass bishe-
rige Wohnungsveräußerungen ohne große
Gegenwehr von Bürgern und Mietern ab-
gewickelt worden seien.

Engpässe vorprogrammiert?

Die Gegner der Wohnungsverkäufe argu-
mentieren, dass sich das Engagement ins-
besondere ausländischer Investoren nur
auf einen kurzen Investitionshorizont be-
schränken werde. Die Interessen der Mie-
ter würden verletzt, wenn sie Qualitätsver-
luste ihrer Wohnungen hinnehmen müss-
ten oder die Investoren Mieterhöhungen
durchsetzten. Außerdem führe die strenge
Renditeorientierung der neuen Eigentümer
zwangsläufig dazu, dass Wohnungen zu
überhöhten Preisen an die Mieter verkauft
werden müssten. Es könnten nach wie vor
regionale Wohnungsversorgungsengpässe
in wirtschaftlich prosperierenden Bal-
lungsräumen insbesondere im preisgünsti-
gen Marktsegment auftreten; diese Versor-
gungslücken seien dann nicht mehr zu
schließen. Als herausragendes Argument

führen die Gegner an, dass die Kommunen
bei Bestandsveräußerungen ihr wichtigs-
tes Instrument zur „Steuerung des lokalen
Wohnungsmarktes“ aus der Hand geben
würden.

Langfristiges Engagement er-

wünscht

Unter allokativen Gesichtspunkten ist es
zunächst begrüßenswert, wenn sich neue
Wettbewerber auf dem deutschen Immobi-
lienmarkt platzieren und Wohnungsbe-
stände effizient bewirtschaften. Ange-
sichts weitgehend entspannter Wohnungs-
märkte werden die Verkäufe auch keine
negativen Auswirkungen auf die Woh-
nungsversorgung haben. Die Wohneigen-
tumspreise werden wegen des steigenden
Angebots tendenziell sinken. Das Miet-
preisniveau verändert sich kurzfristig
nicht, da Mietwohnungsangebot und Miet-
wohnungsnachfrage im Gleichschritt sin-
ken. Langfristig kann es, wenn es die
Wohnungsmarktlage zulässt, zu Erhöhun-
gen nicht mehr marktgerechter Mieten
kommen, jedoch immer nur im Rahmen
der bestehenden Mietgesetzgebung. Auch
aus distributiver Sicht spricht nichts gegen
Verkäufe, wenn soziale Standards – auch
auf freiwilliger Basis – eingehalten wer-
den und Mieterprivatisierungen sozial ver-
träglich ablaufen. Viel hängt davon ab, ob

die neuen Investoren ein langfristiges En-
gagement suchen oder nur kurzfristig agie-
ren wollen. Ein langfristiges Engagement
wird Bestandsinvestitionen und eine steti-
ge Privatisierung nach sich ziehen. Beides
lässt eine Aufwertung der Wohnungsbe-
stände und einen positiven Einfluss auf die
Bewohnerstruktur („soziale Stabilisie-
rung“) erwarten. Bei kurz- bis mittelfristi-
ger Perspektive und einer ausgeprägten
Cashfloworientierung treten diese Effekte
nicht ein. Wie sich die Unternehmen aber
letztendlich verhalten werden, ist noch
nicht absehbar.

Wohnkosten- und Zugangsproblem

Welche Strategie ist nun für die Kommu-
nen aus ökonomischer Sicht die richtige?
Auf der einen Seite steht die kurzfristige
Einnahmenerzielung zur Entlastung der
kommunalen Haushalte. Dem gegenüber
steht die Verpflichtung der Kommunen, ei-
ne Mindestversorgung mit Wohnraum zu
sichern, wenn der Einzelne dazu nicht in
der Lage ist. Dazu müssen sie das Wohn-
kostenproblem (zu geringes Einkommen)
und das Zugangsproblem (Diskriminie-
rung auf Grund persönlicher Merkmale)
lösen. Ersteres kann die Kommune durch
Wohngeld in ökonomisch effizienter Wei-
se erreichen. Die Beseitigung des Zu-
gangsproblems erreicht die Kommune je-

doch nur über Belegungsbindungen.
Durch den Verkauf von Wohnungsbestän-
den verliert die öffentliche Hand aber
ihren Einfluss auf die Belegungspolitik.
Allerdings: Durch Fehlbelegungen (im
Durchschnitt etwa 40 Prozent) steht häu-
fig der gebundene Wohnungsbestand den
so genannten „Problemgruppen“ nur teil-
weise zur Verfügung. Außerdem rufen öf-
fentliche Wohnungsbestände nicht zu
unterschätzende Verdrängungseffekte her-
vor, das heißt, sie halten private Investoren
von den preisgünstigen Marktsegmenten
fern. Es spricht deshalb einiges dafür, bei
drohender Wohnungsknappheit einem –
zeitlich befristeten – Ankauf von Bele-
gungsrechten aus dem Bestand den Vorzug
zu geben. 

Langfristig denken

Für viele Kommunen, insbesondere für
solche mit günstigen Wohnungsmarktbe-
dingungen oder sogar Leerständen, kann
der Verkauf von Wohnungsbeständen un-
ter dem Strich ökonomisch vorteilhaft
sein. Wohnungsverkäufe sind dann eine
willkommene Finanzspritze zur Sanierung
der Not leidenden Haushalte. Die weiter-
hin notwendige soziale Wohnraumabsi-
cherung kann auch mit anderen Instrumen-
ten und meistens sogar kostengünstiger er-
reicht werden.

Ein Festhalten an eigenen Beständen
hingegen ist eine Option für prosperieren-
de Kommunen mit einer sehr angespann-
ten Wohnungsmarktlage im preisgünstigen
Marktsegment und für solche, die neben
dem reinen Versorgungsziel noch weite-
ren, beispielsweise stadtentwicklungspoli-
tischen Zielen einen sehr hohen Stellen-
wert einräumen. Damit der Verkauf nicht
zum Bumerang wird, müssen die Kommu-
nen Weitsicht beweisen und sich unbe-
dingt vorab ein genaues Bild von den zu-
künftigen Angebots- und Nachfragebedin-
gungen auf ihrem Wohnungsmarkt ver-
schaffen.

Verkauf kommunaler Wohnungsbestände – notwendige Finanzspritze oder Bumerang?

Das tragische Unglück in Bad Reichen-
hall hat eine landesweite öffentliche
Diskussion über die Sicherheit kommu-
naler Liegenschaften ausgelöst. Jedoch
kann aus dem Einsturz der Eissport-
halle kein Hinweis auf mangelhafte
Bauvorschriften abgeleitet werden. Es
ist aber dringend notwendig, mehr in
kommunale Liegenschaften zu investie-
ren.

Von Dr. Gerd Landsberg

Auch nach dem Unglück in Bad Rei-
chenhall gibt es keine Anhaltspunkte

für die Annahme, dass Städte und Gemein-
den ihre Verkehrssicherungspflicht ver-
nachlässigen und Gebäude nicht genügend
kontrollieren würden. Die Bauvorschriften
sind in Deutschland grundsätzlich ausrei-
chend, und es besteht daher diesbezüglich
kein unmittelbarer Handlungsbedarf. 

Darüber hinaus besteht jedoch ohne
Zweifel bei vielen kommunalen Liegen-
schaften ein enormer Sanierungsbedarf.
Der größte Teil der öffentlichen Gebäude
befindet sich im Besitz der Kommunen,
die sich mit einer prekären Situation kon-
frontiert sehen. Die Zahlen verdeutlichen
die schwierige finanzielle Lage:

Die langfristige Verschuldung der
Kommunen belief sich im vergangenen

Jahr auf rund 90 Milliarden Euro. Die
kommunale Verschuldung pro Kopf hat
somit 2005 fast die Höhe von 1.500 Euro
erreicht. Die Kassenkredite, die eigentlich
nur als Ausgleich für kurzfristige Liquidi-
tätsengpässe gedacht sind, wuchsen von
7,2 Milliarden Euro im Jahr 2000 im Ver-
lauf des Jahres 2005 auf gigantische 23,7
Milliarden Euro an. Demgegenüber sinken
aber die Investitionen weiterhin, von 33
Milliarden Euro im Jahr 1992 sind sie auf
18,7 Milliarden Euro im Jahr 2005 regel-
recht abgestürzt. Dies wirkt sich negativ
auf die Entwicklung des Wirtschaftslebens
in den Kommunen aus, besonders auf den
Bereich des Handwerks.

Investitionen brechen ein

Schätzungen zufolge ist der Sanie-
rungsstau in deutschen Städten und Ge-
meinden auf 70 Milliarden Euro pro Jahr
angewachsen. Angesichts des eklatanten
Rückgangs der kommunalen Investitionen
in den letzten Jahren und des dadurch ver-
stärkten Investitionsstaus dürfte der aktu-
elle Investitionsbedarf sogar noch größer
ausfallen. Gerade das Handwerk und der
Mittelstand sind auf Aufträge der Kommu-
nen dringend angewiesen. Ohne Stärkung
der kommunalen Investitionen wird es
kein Wachstum und damit keine neuen Ar-
beitplätze vor Ort geben.

Public Private Partnerships können hel-
fen, die knappen Ressourcen der Kommu-
nen effizienter und wirtschaftlicher einzu-
setzen. Sie sind jedoch weder ein Wunder-
mittel zur Behebung des kommunalen
Investitionsstaus noch zur Sanierung der
maroden kommunalen Haushalte.

Flickschusterei rächt sich

Aktuell kommen noch zusätzlich die Aus-
wirkungen des harten Winters auf das rund
400.000 Kilometer lange kommunale Stra-
ßennetz hinzu. Nur um die schlimmsten
Schäden zu beseitigen, sind die Kommu-
nen auf die finanzielle Hilfe der Länder
angewiesen. Hier rächt sich die „Flick-
schusterei“ vergangener Tage, die auf
Grund knapper Kassen betrieben werden
musste. Der gesamte Reparaturaufwand in
Deutschland dürfte sich im dreistelligen
Millionenbereich bewegen.

Im vergangenen Jahr betrug das Defizit
zwischen Einnahmen und Ausgaben in den
kommunalen Haushalten circa 4 Milliar-
den Euro. Um die Finanzlage wieder ins

Lot zu bringen, ist eine grundlegende Re-
form der Gemeindefinanzen unabdingbar.
Hierbei wird es darauf ankommen, die
Einnahmen zu verstetigen, um den Kom-
munen für ihre Aufgaben eine nachhaltige
Finanzierungsquelle zu sichern.

Einsparpotenziale nutzen

Allein über die Einnahmeseite werden die
Probleme aber kaum zu lösen sein. Das
heißt im Klartext, bestimmte gesetzliche
Aufgaben der Kommunen müssen redu-
ziert werden oder ganz wegfallen. Enor-
mes Einsparungspotenzial liegt im Be-
reich des Bürokratieabbaus. Durch die
Vielzahl der Gesetze, Erlasse und Verord-
nungen wird die Handlungsfähigkeit der
Kommunen eingeschränkt und der Bürger
gegängelt. Es entstehen oft unnötige finan-
zielle Belastungen, und Investitionen wer-
den häufig im Keim erstickt. Der Abbau
überflüssiger Bürokratie würde außerdem
die Eigenverantwortung der Bürger stär-
ken und gleichzeitig für eine effektivere
und bürgernähere Verwaltung sorgen. 

Daher muss eine konsequente Folgen-
abschätzung eines jeden Gesetzes erfol-
gen, die dessen tatsächliche Kosten und
seine Auswirkung auf den Arbeitsmarkt
untersucht. Eine zeitliche Befristung von
Gesetzen und anderen Normen würde au-
ßerdem zu einer erneuten Überprüfung

führen. Auch die Verschlankung des Ver-
gaberechts könnte einen Beitrag dazu leis-
ten. So wird beispielsweise selbst die Zu-
sammenarbeit kleinster Gemeinden durch
europaweite Ausschreibungspflichten er-
schwert. Schließlich wäre die Einrichtung
eines Normenkontrollrats beim Bundes-
kanzleramt sinnvoll, der die Funktion ei-
nes Gesetze-TÜVs übernimmt.

Solidaritätsbeitrag investieren

Aus der schlechten Haushaltslage heraus
den Solidaritätszuschlag zu kritisieren,
wie es vereinzelte Kommunen in West-
deutschland getan haben, ist jedoch der
falsche Weg. Dies sind zum großen Teil
pauschalisierte Vorwürfe, die sachlich
nicht gerechtfertigt sind. Sie belasten das
Ost-West-Verhältnis unnötig und verken-
nen – bei aller berechtigten Kritik – die Er-
folge des Aufbaus Ost. Mann muss jedoch
zugleich daran erinnern, dass sinnvoll ein-
gesetzte Investitionsgelder immer private
Gelder nach sich ziehen. Daher ist eine in-
vestive Verwendung der Solidaritätsbeiträ-
ge dem Stopfen vorhandener Haushalts-
löcher klar vorzuziehen.

Dr. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes.

Weitsicht beweisen

„Die gegenwärtige 
Kritik am Solidaritätszu-

schlag ist sachlich
nicht gerechtfertigt.“

Kommunen dürfen beim Verkauf kommunaler Wohnungsbestände nicht kurzsichtig sein.

Höchste Alarmstufe
Sanierungsstau wächst auf 70 Milliarden Euro
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Klaus-Hendrik Mester ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter, Dr. Winfried Michels 
ist Geschäftsführer des Instituts für Sied-
lungs- und Wohnungswesen der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster.
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Der Bundesgerichtshof hat erhebliche
Änderungen im Mietrecht vorgenom-
men. Verträge, die den Anforderungen
der aktuellen Rechtsprechung nicht
entsprechen, können hinfällig sein. Um
wirtschaftliche Risiken zu umgehen,
sollte die Immobilienwirtschaft ihre
Verträge unter die Lupe nehmen.

Von Michael Eggert

U
nter dem Druck leerer Kassen,
aber auch seitdem sich ausländi-
sche Finanzinvestoren für kom-

munale Immobilienbestände interessieren,
wird deren effizientes Management immer
wichtiger. Dabei hat sich in den letzten
Monaten die Rechtsprechung zum Miet-
recht in wirtschaftlich relevanten Berei-
chen so verändert, dass Reaktionen drin-
gend angeraten sind. Ansonsten drohen für
die Vergangenheit erhebliche Rückforde-
rungen, für die Gegenwart erhebliche Ein-
nahmeausfälle und für die Zukunft eine
geminderte Attraktivität der Bestände für
Investoren. Nach der Änderung der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes
(BGH) gibt es drei Risikofelder:

Zeitbombe und Bilanzproblem

Nach seriösen Schätzungen enthalten min-
destens 20 Prozent aller in der Bundesre-
publik verwendeten Wohnungsmietverträ-
ge Klauseln zu Schönheitsreparaturen, die
nach der neuen Rechtsprechung des BGH
unwirksam sind. Dieser verwirft nämlich

Formularklauseln, die die Schönheitsrepa-
raturen auf den Mieter, anknüpfend an
„starre Renovierungsfristen“, überwälzen.
Der BGH hält nur solche Überwälzungs-
klauseln für wirksam, die auf den konkre-
ten Zustand der Wohnung abstellen. Ver-
wendet der Vermieter eine derartige un-
wirksame Klausel, so hat er auf seine
Kosten die Schönheitsreparaturen durch-
zuführen. Und zwar nicht nur am Ende des
Mietverhältnisses, sondern auch laufend.

Rechnet man für eine Renovierung durch
einen Handwerker nur 4.000 Euro, und
geht man von einem Renovierungszyklus
von fünf Jahren aus, so bedeutet dies einen
jährlichen Aufwand pro Wohnung von 800
Euro. Diesen Betrag muss der Vermieter
aufbringen. Der Mieter kann ihn dazu z.B.
mit Vorschussklagen zwingen. Eine solche
Summe kann die Mietrendite im Einzelfall
erheblich drücken. Und wer als Vermieter
bilanziert, muss möglicherweise heute
schon Rückstellungen bilden.

Noch dramatischer sind die Auswir-
kungen auf Vermieter von Gewerberaum,
seit der BGH diese Rechtsprechung auch
auf Gewerbemietverträge ausgedehnt hat.
Die Renovierungskosten sind deutlich hö-
her und die Renovierungszyklen kürzer.

Gerade Vermieter von Altbeständen hatten
bisher oft keine genaue Kenntnis von der
Größe der Mietobjekte. In aller Regel wa-
ren die Mietobjekte kleiner als in den
Mietverträgen angegeben. Kamen noch
Probleme mit der Vielzahl an möglichen
Messmethoden hinzu, ergaben sich er-
kleckliche Flächendifferenzen. So lange
die Rechtsprechung dem Wohnungsmieter
bei Flächendifferenzen regelmäßig keiner-
lei Gewährleistungsrechte zusprach, war
dies unschädlich. Nunmehr nimmt der
BGH aber einen erheblichen Mangel an,
wenn die Wohnfläche um mehr als 10 Pro-
zent geringer ist als die Fläche, die im Ver-
trag präzise oder auch nur als Ca.-Fläche
ausgewiesen ist. Auf dieser Grundlage
steht dem Mieter die ganze Palette miet-
rechtlicher Gewährleistungsansprüche zu
– z.B. die Mietsenkung im Wege der Miet-
minderung, die nach der gesetzlichen Re-
gelung automatisch eintritt und weder ei-
ner Erklärung noch einer Vereinbarung be-
darf (§ 536 Abs. 1 BGB). Angesichts der
zu vermutenden Größendifferenzen wird
bundesweit ein jährliches Mietsenkungs-
volumen in der Größenordnung um 300
Millionen Euro angenommen. Bei einer
Verjährungsfrist von drei Jahren (§ 195
BGB) ergibt dies zu Gunsten der Woh-
nungsmieter einen potenziellen Rückfor-
derungsbetrag in der Größenordnung von
900 Millionen Euro. Auch insofern müs-
sen bilanzierende Unternehmen unter Um-
ständen Rückstellungen bilden. Der BGH
hat diese Rechtsprechung auf Gewerbe-

mietverhältnisse ausgedehnt; welche zu-
sätzliche wirtschaftliche Bedeutung sie
dadurch erlangt, ist derzeit noch unklar.

Schriftform bleibt Thema

In der Vergangenheit erwies sich manch
langfristig abgeschlossener Mietvertrag
als vorzeitig ordentlich kündbar, weil die
vorgeschriebene Schriftform (§ 550
BGB) nicht eingehalten war. Das BGB er-
laubt in diesen Fällen eine vorzeitige Kün-
digung auch durch die ursprünglichen Ver-
tragsparteien. Solche für die Investitions-
entscheidungen der anderen Vertragspartei
oft dramatischen Entscheidungen wurden
dadurch begünstigt, dass die Rechtspre-
chung an die Schriftform so hohe Anfor-
derungen stellte, dass selbst professionelle
Großvermieter oder institutionelle Mieter
scheiterten. Oftmals nutzte eine Partei das
jahrelang unbemerkte Schriftformproblem
dazu, sich vorzeitig von einem unliebsam
gewordenen Mietverhältnis loszusagen.

Zwar sind in den letzten Monaten eini-
ge der schlimmsten Auswüchse durch den
BGH gekappt worden, es verbleiben je-
doch immer noch zahlreiche Problemfel-
der. So dürfte ein erheblicher Anteil derje-
nigen lang laufenden Mietverträge, die un-
ter Beteiligung einer GbR geschlossen
wurden oder die noch zu errichtende Ge-
bäude zum Gegenstand haben, vorzeitig
kündbar sein. Das Gleiche gilt für solche
Verträge, bei denen zwischen den Unter-
schriften der Parteien ein Zeitraum von
mehreren Wochen oder gar Monaten lag.

Gerade weil in diesem Bereich keine Klar-
heit herrscht, übt eine Schriftformkündi-
gung erheblichen Druck auf den Vertrags-
partner aus: Eine bundesweit tätige Super-
marktkette, die im Jahr 2005 über 100
(vermutlich unrentable) Standorte unter
Berufung auf vermeintliche Schriftform-
verstöße gekündigt hatte, konnte eine „Er-
folgsquote“ von über 60 Prozent vorwei-
sen. So viele vorzeitige Schriftformkündi-
gungen bestanden entweder vor Gericht
oder waren Anlass für vorzeitige Vertrags-
beendigungen im Verhandlungswege.

Ebenfalls im Jahr 2005 wurden Fälle
bekannt, in denen sich Städte aus drücken-
den Immobilien-Sale-and-Leaseback-Ver-
trägen durch Schriftformkündigungen zu
lösen versuchten. Derartige Schriftform-
kündigungen führten teilweise zu Nach-
verhandlungen über die Konditionen.

Die Rechtsprechung des BGH hat das
Wohnraummietrecht umgekrempelt und
die früher erheblichen Unterschiede zum
gewerblichen Mietrecht nivelliert. Erfor-
derlich ist danach für die kommunale Im-
mobilienwirtschaft nicht nur eine kritische
juristische Bestandsaufnahme ihrer wirt-
schaftlich bedeutenden Mietverträge, son-
dern auch eine Überarbeitung und Anpas-
sung der Vertragsmuster.

Chancen und Risiken der neuen Rechtsprechung für die kommunale Immobilienwirtschaft

Michael Eggert, LL.M., ist Rechtsanwalt
und Partner bei NÖRR STIEFENHOFER
LUTZ in Dresden. 
Michael.Eggert@noerr.com

Der Investitionsstau an öffentlichen
Gebäuden ist nicht nur Gutachtern be-
kannt, auch die Bürger beobachten den
Verfall von Schulen, Verwaltungsge-
bäuden und Freizeitimmobilien. Für
den Neubau oder die Sanierung der
Gebäude lohnt es sich in vielen Fällen
für die öffentliche Hand, eine Partner-
schaft mit einem privaten Unterneh-
men einzugehen. Deutschland sammelt
erste Erfahrungen.

Von Dr. Günter Stenzel

Die Paul-Krämer-Schule und die be-
nachbarte Dreifachsporthalle des

Nell-Breuning-Berufskollegs in Frechen-
Habbelrath westlich von Köln sind die ers-
ten Schulneubauten in Nordrhein-Westfa-
len, die in einer öffentlich-privaten Part-
nerschaft realisiert wurden. Die privaten

Partner verantworten nicht nur Finanzie-
rung, Planung und Bau von Sonderschule
und Sporthalle. Der Kreis hat sie darüber
hinaus 25 Jahre lang mit Bewirtschaftung
und Unterhalt beauftragt. Das Investitions-
volumen beträgt 16 Millionen Euro.

Laut Wirtschaftlichkeitsvergleich spart
der Landkreis im Vergleich zu einer Eigen-
realisierung jährlich 300.000 Euro. Partner
des Rhein-Erft-Kreises ist die VICO
Grundstücksverwaltungsgesellschaft
mbH, eine eigens gegründete Projektge-
sellschaft. Zur Bietergemeinschaft gehö-
ren weiter die Bauunternehmung Müller-

Altvatter, Wayss und Freytag, die Lufthan-
sa Gebäudemanagement GmbH sowie die
SüdLeasing GmbH.

Kostenvorteil generieren

Auch Frankfurt hat bereits erste Erfahrun-
gen mit PPP gesammelt. Im Osten der
Stadt entstand 2004 das neue Bildungszen-
trum Ostend auf einem Areal von 30.000
Quadratmetern. Um einen Innenhof grup-
piert sich ein Ring von Schulgebäuden –
Abendgymnasium, Volkshochschule, Be-
rufsschule, Bauakademie und ein privates
Konservatorium. Das Investitionsvolumen
beträgt rund 55 Millionen Euro.

Für die Finanzierung ging die Stadt
neue Wege: Bau und Betrieb des neuen
Frankfurter Bildungszentrums werden als
Mietkauf abgewickelt, eine besondere
Form des Immobilienleasings: Die Lea-
singgesellschaft baut als Investor das Ob-

jekt zu einem Festpreis nach den Wün-
schen des späteren Mieters, der es dann
auf eine bestimmte Zeit mietet.

Die Stadt muss die Mittel erst nach und
nach aufbringen und hat eine klare fiskali-
sche Perspektive. Sie zahlt jährlich 3,9
Millionen Euro Miete plus eine jährliche
Steigerung von 1,9 Prozent. Nach 20 Jah-
ren geht die Schule unentgeltlich in das Ei-
gentum der Stadt über. Solange ist der zi-
vilrechtliche Eigentümer und Vermieter ei-
ne eigens dafür gegründete Gesellschaft
der SüdLeasing Immobilien. Die Baukos-
ten liegen bei diesem Finanzierungs- und
Baumodell um 25 Prozent niedriger als bei
vergleichbaren Bauprojekten der öffentli-
chen Hand im Bundesgebiet.

Ebenfalls in Frankfurt bauten das Land
Hessen, die Stadt und die Industrie- und
Handelskammer Frankfurt als Gesell-
schafter das Frankfurter Innovationszen-

trum Biotechnologie (FIZ). Seit 2004 be-
herbergen die rund 5.900 Quadratmeter
Labor- und Bürofläche innovative Bio-
technologie-Firmen. 

Voraussetzung für die Finanzierung
solcher öffentlicher Vorhaben sind stets
spezielle Lösungen. Im Falle des FIZ war
es ein Erbbaurechtsvertrag der Leasing-
gesellschaft mit der Stadt Frankfurt. Er gilt
für 50 Jahre und enthält eine Verlänge-
rungsoption, aber auch eine Heimfallrege-
lung: Frühestens nach 15 Jahren, solange
läuft die garantierte erste Mietperiode für
das FIZ, und dann jeweils nach weiteren
zehn Jahren kann die Stadt das Erbbau-
recht kündigen.

Achtung Umbau!

Stabübergabe an den Privaten
Die öffentliche Hand blickt auf erste Erfahrungen mit PPP im öffentlichen Hochbau zurück

„Der Mietkauf brachte
einen Kostenvorteil

von 25 Prozent.“

„Schönheitsreparaturen
können die Mietrendite

erheblich drücken.“
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Eine systematische Erfassung einer
Vielzahl quantitativer und qualitativer
Faktoren ist wichtig, um kommunale
Immobilienbestände marktfähig zu
machen. Szenarioanalysen spiegeln
Chancen, Risiken, strategische Bedeu-
tung und Steuerungspotenzial wider.

Von Thomas Northoff und 

Benjamin Ploppa

Bis vor wenigen Jahren galten Wohn-
immobilien als vergleichsweise unat-

traktive Anlageform. Das Interesse von
Immobilieninvestoren ist jedoch stark ge-
wachsen: Sinkende Mieten und Leerstän-
de von Büroimmobilien führten dazu, dass
vor allem Großinvestoren wie die anglo-
amerikanischen Fondsgesellschaften Cer-
berus, Fortress, Lone Star, Apellas oder
Terra Firma in Deutschland auf Einkaufs-
tour gegangen sind. 

Öffentlichen Einrichtungen wird vor-
geworfen, sie seien zu unflexibel und wür-
den nicht über die für eine professionelle
Steuerung von Liegenschaften und Portfo-
lios erforderlichen Controlling- und Infor-
mationssysteme verfügen. Ineffizienz im
Management der Portfolios zeige sich ins-
besondere in der Zahl der Zuständigkeiten.

Neben Wohnungsportfolios sollten
auch Gewerbeimmobilien oder gemischt
genutzte Immobilien professionell verwal-
tet werden. Dieser komplexen Aufgabe
muss sich die öffentliche Hand in Zeiten
enger finanzieller Spielräume verstärkt
widmen. So haben die Freie und Hanse-
stadt Hamburg und das Land Baden-Würt-
temberg begonnen, Teile ihrer Büro- und
Gewerbeimmobilien neu zu bewerten und
marktfähig zu machen. Denn der profes-
sionelle Umgang, das heißt die Ausrich-
tung von Portfolios nach Renditegesichts-
punkten, ist eine wesentliche Quelle, um
Reserven zu mobilisieren.

Ganzheitlicher Lebenszyklus

Die öffentliche Hand arbeitet zunehmend
mit ganzheitlichen Strategien für den ge-
samten Immobilienlebenszyklus. Dies
führt vor allem zu einem erhöhten Kosten-
bewusstsein. Einsparpotenziale sind
grundsätzlich bei den Kapital-, Betriebs-
und Personalkosten vorhanden. Ein pro-
fessionelles Portfoliomanagement ist aber
nicht nur in der Lage, wesentliche Kosten-
faktoren zu identifizieren. Die Zielsetzung
besteht vielmehr darin, den gesamten Pro-
zess der Strategieentwicklung und -umset-
zung zu unterstützen. Dies beginnt bei der
Planungs- und Bauphase, erstreckt sich
über das Erkennen und Ausschöpfen von
Nutzungspotenzialen oder das Freisetzen
von entbehrlichen Flächen bis hin zur Op-
timierung der Bewirtschaftung. Dabei
wird sich die öffentliche Hand aber nicht
nur an Renditegesichtspunkten ausrichten,
sondern muss insbesondere bei Wohnim-
mobilien auch qualitative Kriterien wie
z.B. die so genannte soziale Rendite im
Blick behalten, um auch einkommens-
schwachen Bevölkerungsgruppen preis-
werte Wohnungen anbieten zu können.

Instrumente der Portfolioanalyse

Zur Beurteilung von Immobilienbeständen
eignen sich Instrumente der Portfolio-
analyse. Bekannt sind insbesondere die
Boston-I-Matrix und deren Weiterent-
wicklung, die Boston-II-Matrix. Diese
Tools können als integraler Bestandteil ei-
nes Controlling- und Informationssystems
dazu dienen, Portfolios effizient zu steu-
ern. Voraussetzungen hierfür sind unter
anderem die Festlegung von Kompetenzen
und Zuständigkeiten sowie die Festlegung
einer langfristigen Immobilienstrategie.
Bei der Festlegung der strategischen Aus-
richtung sind sowohl quantitative als auch
qualitative Kriterien zu berücksichtigen.

Das bekannteste Portfoliomodell ist die
„Boston-I-Matrix“. Produkte bzw. Pro-
duktgruppen und Märkte werden so ge-
nannten strategischen Geschäftseinheiten
zugeordnet. Anhand bestimmter Betei-

lungskriterien werden Geschäftsfelder
analysiert und eine Matrix gebildet. Je
nach Anordnung der Geschäftsfelder und
Positionierung der strategischen Ge-
schäftseinheiten sind entsprechende
Normstrategien für die Entwicklung des
Portfolios abzuleiten.

Zweidimensionale Modelle wie die
Boston-I-Matrix sind jedoch nicht ausrei-
chend, um die reale Komplexität abzubil-
den. Dies haben Vertreter der deutschen
Wohnungswirtschaft bereits früh erkannt.
Die Hallesche Wohnungsgesellschaft und
die Leipziger Wohnungs- und Bau-
gesellschaft gelten als Vorreiter bei der
Entwicklung und Anwendung eines
dreidimensionalen Portfoliomodells.

Boston II: die Weiterentwicklung

Die Basis des Multifaktorenportfolios bil-
det eine Matrix aus Standortqualität und
Objektstandard. Diese wesentlichen Ein-
flussgrößen sind maßgeblich für die Ge-
samtqualität. Das Kriterium der Standort-
qualität ist weitgehend extern vorgegeben,
der Objektstandard stellt eine Einflussgrö-
ße dar, die das Unternehmen selbst beein-
flussen kann. Eine dritte Ebene, der Ver-
mietungserfolg, dient der Messung des
wirtschaftlichen Erfolges. Anhand eines
Katalogs mehrerer Einzelfaktoren untersu-
chen die Portfoliomanager die drei Be-
trachtungsebenen und bewerten sie mit
„hoch“, „mittel“ und „niedrig“. Entwick-
ler bezeichnen die dreidimensionale Bos-
ton-II-Matrix als „strategischen Entschei-
dungsquader“. 

Jedem der 27 Felder dieser Matrix ist
eine Normstrategie zugeordnet. Grund-
sätzlich wird – ähnlich den Normstrate-
gien der Boston-I-Matrix – zwischen den
Alternativen „Investieren“, „Desinvestie-
ren“ und „Abschöpfen“ unterschieden.
Mit „Investieren“ sind dabei alle wertsta-
bilisierenden oder wertsteigernden Maß-

nahmen gemeint, wie Instandsetzung,
Modernisierung, Um- oder Ausbaumaß-
nahmen und auch die Standortaufwertung.
Desinvestition umfasst Maßnahmen wie
den Abriss, Rückbau oder Verkauf einer
Immobilie. Der Langfristigkeit von Immo-
bilieninvestitionen tragen die Portfolioma-
nager Rechnung, indem sie die Zeitkom-
ponente berücksichtigen, was zu den fünf
Normstrategien „langfristig Halten“,
„kurzfristig Halten, lang- oder mittelfristig
Investieren“, „kurzfristig Halten, lang-
oder mittelfristig Desinvestieren“, „kurz-
fristig Investieren“ und „kurzfristig Desin-
vestieren“ führt.

Chancen-, Risiko- und Steuerungs-

potenzial

Aus den Ergebnissen der Portfolioanalyse
können objektiv nachvollziehbare Aussa-
gen zur Kapitaldienstfähigkeit eines Un-
ternehmens in Bezug auf sein gesamtes
Immobilienportfolio gemacht werden. An-
hand von Szenarioanalysen, die zu Stress-
tests weiterentwickelt werden können, las-
sen sich darüber hinaus Chancen- und Ri-
sikopotenziale abbilden. Das strategische
Steuerungspotenzial des eigenen Bestan-
des sowie die strategische Bedeutung und
das relative Gewicht einer einzelnen Im-
mobilie können mit Hilfe derartiger
Analysen transparent gemacht werden.
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Schwerpunkt: Kommunale Liegenschaften

Herr Bock, wir haben in den
vergangenen Jahren zahlrei-
che Verkäufe kommunaler
Liegenschaften an private In-
vestoren gesehen. Was sind
die wichtigsten Gründe für
diesen Trend?

An erster Stelle steht die
Finanznot der Kommunen
oder der kommunalen Woh-
nungsgesellschaften, die nur
eine unzureichende Eigenka-
pitalverzinsung erwirtschaf-
ten oder Jahr für Jahr von den
Kommunen subventioniert
werden müssen. Der Verkauf
von Immobilien kann Haus-
haltslöcher stopfen und dauerhafte Ver-
lustbringer aus den Etatlisten streichen.
Zudem wächst die Einsicht, dass private
Gesellschaften das Geschäft kosteneffi-
zienter betreiben können, ohne dass die
Mieter darunter leiden müssen. Z.B. ist im
Falle des unmittelbaren Eigentums von
Immobilien durch die öffentliche Hand
das kameralistische System häufig nicht
flexibel genug, um die erforderliche In-
standhaltung zu gewährleisten. Öffentli-
che Wohnungsbauunternehmen agierten
auf Grund politischer Einflussnahmen in
der Vergangenheit häufig nicht nach wirt-
schaftlich vernünftig ausgerichteten Un-
ternehmenszielen. Schließlich sind die
großen kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften vielfach nach dem Krieg entstan-
den, als sich keine privaten Investoren mit
ausreichend Kapital fanden, aber Millio-
nen ein neues Zuhause brauchten – das hat
sich doch wohl grundlegend gewandelt.

Dennoch gibt es Widerstand
gegen die Verkäufe. Gibt es
dafür aus rechtlicher Sicht
gute Gründe?

Zwei Grundbedürfnisse
des Menschen sind Essen
und ein Dach über dem Kopf.
In einer Zeit, in der Private-
Equity-Investoren als „Heu-
schrecken“ bezeichnet wer-
den, da kann es nicht ver-
wundern, dass Mieter um ih-
re Zukunft bangen. Aus
rechtlicher Sicht besteht da-
für aber kein Anlass. Die Pri-
vatisierungsverträge zwi-
schen Kommune und Inves-

tor enthalten grundsätzlich Klauseln, die
die Rechte der Mieter über den ohnehin
schon nach dem Mietrecht bestehenden
Schutz hinaus wahren. Insbesondere Kün-
digungsrechte des Eigentümers sowie die
Möglichkeit zur „Luxussanierung“ und
damit einhergehenden Mietpreissteigerun-
gen werden danach ausgeschlossen. Kom-
munen können sich ferner z.B. Belegungs-
rechte für bestimmte Wohnungen ins
Grundbuch eintragen lassen; d.h., sie be-
stimmen, wer die Wohnungen bezieht.
Wenn der neue Eigentümer sich nicht da-
ran hält, muss er die Wohnungen rück-
übertragen oder Schadensersatz zahlen.

Häufig planen Immobilieninvestoren
schon beim Kauf einen späteren Exit. Was
muss die Kommune dabei beachten?

Grundsätzlich sollte sie vertraglich re-
geln, dass die derzeitigen Mieter ihre
Wohnungen bevorzugt kaufen können, un-

ter Umständen zu einem besonders günsti-
gen Preis. Viele Privatisierungsverträge
enthalten zudem Klauseln, nach denen der
Käufer bei einem Weiterverkauf des Un-
ternehmens wiederum die oben beschrie-
benen Vorteile für die Arbeitnehmer si-
chern muss oder bei einer Veräußerung
von einzelnen Immobilien verpflichtet ist,
auch den nächsten Eigentümer in die Sozi-
alsicherungsklauseln eintreten zu lassen.

Was ist Ihre Prognose betreffend der wei-
teren Entwicklung in diesem Bereich?

Wir werden in den kommenden Jahren
noch viele Privatisierungen öffentlichen
Wohnraumes sehen. Erstens gibt es keine
sinnvolle Alternative zur Haushaltskonso-
lidierung, es sei denn, die Kommunen sel-
ber schaffen eine enorme Effizienzsteige-
rung, was ihnen, selbst den besten Willen
unterstellt, aber nur eingeschränkt gelin-
gen kann. Zweitens gibt es noch sehr viel
Potenzial: In Hamburg und Berlin z.B.
sind noch 15 Prozent der Immobilien in
kommunaler Hand. Zudem übersteigt die
Nachfrage das Angebot derzeit erheblich,
so dass die öffentliche Hand höhere Erlöse
als noch vor wenigen Jahren erzielen kann.
Schließlich werden die Skeptiker durch
die guten Erfahrungen überzeugt. Vor den
Verkäufen gibt es immer große Proteste,
nachher hört und liest man nichts mehr da-
von – das ist doch ein gutes Zeichen.

Herr Bock, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.
Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

„Kein Anlass zur Angst“
Interview: Jens Bock zum rechtlichen Rahmen beim Verkauf öffentlicher

Liegenschaften

Die Matrix

Thomas Northoff ist Partner und Leiter
des Geschäftsbereichs Public Sector,
Benjamin Ploppa ist Manager des Indus-
triebereichs Hospitality bei der Deloitte &
Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft.
tnorthoff@deloitte.de

Instrumente des Portfoliomanagements für 
Liegenschaften

„Die Portfolioanalyse
gibt Aufschluss über die 

Kapitaldienstfähigkeit
eines Unternehmens,

bezogen auf das gesamte
Immobilienportfolio.“

Jens Bock ist Rechts-

anwalt und Partner im 

Berliner Büro von Linkla-

ters Oppenhoff & Rädler.


